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Themen

1. Novemberhilfe – Antragstellung für Solo-Selbstständige (Teil 2)

2. Weitere Informationen

02.12.2020
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Novemberhilfe Antrag Solo-Selbstständige

Angaben zur Berechnung der Förderhöhe

02.12.2020

Gründungsdatum 

angeben.
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Novemberhilfe Antrag Solo-Selbstständige

Umsatz im Vergleichszeitraum

02.12.2020

Option 1 (Gründung vor 01.11.2019): Umsatz im November 2019 angeben.

Wichtig: Falschangaben können als Subventionsbetrug geahndet werden.
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Novemberhilfe Antrag Solo-Selbstständige

Umsatz im Vergleichszeitraum

02.12.2020

Option 2 (Gründung vor 01.11.2019): Gesamtumsatz für Jahr 2019 angeben.

Wichtig: Falschangaben können als Subventionsbetrug geahndet werden.
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Novemberhilfe Antrag Solo-Selbstständige

Umsatz im Vergleichszeitraum

02.12.2020

Option 1 (Gründung zwischen 01.11.2019-30.09.2020): Umsatz im Oktober 2020 

angeben.

Wichtig: Falschangaben können als Subventionsbetrug geahndet werden.
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Novemberhilfe Antrag Solo-Selbstständige

Umsatz im Vergleichszeitraum

02.12.2020

Option 2 (Gründung zwischen 01.11.2019-30.09.2020): Umsatz seit 1. Tag der 

Geschäftsaufnahme + Gründungsdatum angeben.

Wichtig: Falschangaben können als Subventionsbetrug geahndet werden.
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Novemberhilfe Antrag Solo-Selbstständige

Angaben zur Berechnung der Förderhöhe

02.12.2020

Dauer der Schließung bzw. Dauer, in denen die wirtschaftliche Tätigkeit von 

Maßnahmen betroffen war. Dies gilt inklusive Wochenenden und Feiertagen. 

→ In der Regel 29 Tage.
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Novemberhilfe Antrag Solo-Selbstständige

Umsätze im November 2020 im Zeitraum der Schließung

02.12.2020

Höhe der Umsätze im November 2020 angeben, die trotz grundsätzlicher Schließung 

erzielt wurden. Umsätze > 25% (vom Vergleichswert) werden angerechnet. 

Hinweis: Gastronomiebetriebe müssen Umsätze aus dem Außerhausverkauf nicht 

inkludieren! 
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Novemberhilfe Antrag Solo-Selbstständige

Anrechnung von Fördermitteln anderer Programme

02.12.2020

Falls Überbrückungshilfe II beantragt oder erhalten wurde, ist dies hier anzugeben. 

Wurde die Überbrückungshilfe II für den selben Leistungszeitraum beantragt bzw. 

ausgezahlt, wird dies auf die Novemberhilfe angerechnet. 
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Novemberhilfe Antrag Solo-Selbstständige

Anrechnung von Fördermitteln anderer Programme

02.12.2020

Falls sonstige Leistungen beantragt oder erhalten wurden, ist dies hier anzugeben. 

Sonstige Leistungen, die für den selben Zeitraum beantragt bzw. ausgezahlt wurden, 

werden auf die Novemberhilfe angerechnet. 
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Novemberhilfe Antrag Solo-Selbstständige

Anrechnung von Fördermitteln anderer Programme

02.12.2020

Falls Sie Versicherungsleistungen für Ausfälle im November 2020 erhalten haben, ist 

dies hier anzugeben. 
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Novemberhilfe Antrag Solo-Selbstständige

Obergrenze für Kleinbeihilfen

02.12.2020

Falls Beihilfen mit einem Beihilfewert von > 1 Millionen EUR in 

Anspruch genommen wurden, ist dies hier anzugeben. → In der 

Regel ist dies bei Direktantragsberechtigten für die Novemberhilfe 

nicht der Fall.
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Novemberhilfe Antrag Solo-Selbstständige

Hinweise

02.12.2020

Angegebene E-Mail-Adresse wird zur Kommunikation, 

Information und Bescheidzustellung genutzt. 
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Novemberhilfe Antrag Solo-Selbstständige

Absenden

02.12.2020

Nach Überprüfung aller Angaben, kann der Antrag abgesendet werden. Wichtige Hinweise: 

1. Eine zusätzliche Antragstellung über prüfenden Dritten ist nicht möglich. 

2. Ein gestellter Direktantrag kann über Antragssystem nicht rückgängig gemacht werden. 
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Novemberhilfe Antrag Solo-Selbstständige

Bestätigung ausdrucken!

02.12.2020

Diese Übersichtseite wird nach Einreichung des Antrags generiert und 

sollte entsprechend dokumentiert werden (speichern bzw. ausdrucken). 

Belegaufbewahrungsfrist: 10 Jahre 
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Weitere Informationen

➢ Tutorial der IHK Oldenburg zur Antragstellung:
https://ihk-oldenburg.readyplace.net/public/tutorial/5fc61b6d3ce456006a2e6601

➢ Novemberhilfe wird für die Schließungen im Dezember 2020 fortgeführt 

→ „Dezemberhilfe“. 

➢ Wer für Novemberhilfe nicht antragsberechtigt ist, kann ggf. von der 

erheblich ausgeweiteten Überbrückungshilfe III (Beantragung ab 

Januar 2021) profitieren.

24.11.2020
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